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§§ 42/43 IfSG -

Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang
mit Lebensmitteln
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wurde auf der Grundlage der §§ 42/43 in mündlicher und schriftlicher
Fonn belehrt.

Ausstellungsdatum:
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1 6. 05. 06 ~~~~.Datum

Gesundlleitsamik
Erklärung:
Mir sind keine Tatsachen bekannt, die für ein Tätigkeitsverbot nach § 42
IfSG sprechen.
Treten vor, beioder nach der Aufnahme der Tätigkeit
Hinderungsgründe nach § 42 Abs. I auf, bin ich verpflichtet, diese
unverzüglich meinem Arb~itgeber mitzuteilen.

Cr. med. Kerstln Ne(Jber -..
FAf.HYgiene UndUmwel~H"nse~adl RoslQc~
D$r OberbOrge/melster
Gesundheitsamt

K. JIw.&.,-
Über das Merkblatt auf S. 5 - 10 bin ich belehrt worden.

Ich bin im Besitz eines Gesundheitszeugnisses nach § 18 Bundes-Seuchen-

gesetz Ebittein Kopie beilegen).

'0' >rdlilßin i!ll~esitz einer / der nebenstehenden')Bescheinigungn~~1!ii~i~

.. Abs.I Infektionsschutzgesetz(fallsnichtnebenstehend,bitteinKopiebei-
legen).
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